
NACHRICHTEN DER VEREINS-
LEITUNG.

1. Die Ausgabe der „Mitteilungen des Naturwissenschaftlichen Vereines

für Steiermark", Bd. 57, Jahrgang 1920, erfolgt in zwei getrennten Teilen:

A. Geschäftsbericht. Dieser Teil wird allen anspruchsberech-

tigten Mitgliedern kostenlos verabfolgt.

B. Wissenschaftliche Veröffentlichungen. Diese enthalten

die Abhandlung: Universitätsprofessor Dr. Franz Her it seh, Geologie

der Steiermark, mit Profilen und Karten in Schwarzdruck und einer farbigen

geologischen Karte Steiermarks 1:600.000. Diese Abhandlung kann von

den Mitgliedern zum Vorzugspreise von 80 K (mit Porto und Verpackung

für Auswärtige S5 K) bezogen werden. Bei Bestellung möge man sich des

beiliegenden Erlagscheines bedienen.

2. Das Mitgliederverzeichnis kann der hohen Druckkosten wegen auch

heuer nicht erscheinen.

3. Alle neu eintretenden Mitglieder haben einen Anmeldeschein,

der bei den Ausschußmitgliedern und Fachgruppenvorständen erhältlich

ist, auszufüllen. Die Rückstellung des am Anmeldescheine befindlichen

Trennstückes gilt als Kachweis der vollzogenen Aufnahme.

4. Sämtliche Zahlungen sind mit Rücksicht auf die hohen Zustellungs-

kosten und die große Zahl der Mitglieder (über 600) ausschließlich mittelst

Posterlagscheines (nicht Postanweisung) zu leisten. Erlagscheine sind bei

Herrn Unterbeamten Für paß, Landesbibliothek „Joanneum", erhältlich.

5. In allen Vereinsangelegenheiten mögen Zuschriften an den Geschäfts-

führer des Vereines, Professor Dr. Ludwig Lamme rmayr, Graz, Real-

gymnasium, Lichtenfelsgasse, gerichtet werden.

6. In der Sitzung vom 28. Mai wurde die Einhebung eines Betriebs-

kostenbeitrages für 1921 beschlossen. Dieser beträgt für ordentliche

Mitglieder K 20-—, für außerordentliche K 10-— . Jene Mitglieder, die im

heurigen Jahre eine Spende in mindestens derselben Höhe dem Verein zu-

kommen ließen, sind von der Leistung des Beitrages befreit. Es wird

ersucht, den Betriebskostenbeitrag ehestens mittelst beiliegenden Erlag-

scheines (der auch gleichzeitig zur Bestellung der „Geologie der Steier-

mark" verwendet werden kann) einzuzahlen.
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WICHTIGSTE
SATZUNGSÄNDERUNGEN.

Die ordentlichen Mitglieder (ferner Ehrenmitglieder, Korresp.-

Mitglieder und Förderer) haben das Recht, die .,Mitteilungen" des Vereines

mit Ausnahme der wissenschaftlichen Veröffentlichungen kostenlos zu beziehen,

genießen aber bei Bezug der letzteren ebeDso wie bei allen entgeltlichen

Veranstaltungen eine Ermäßigung und stehen im Genüsse aller sonstigen

Begünstigungen. — Die außerordentlichen Mitglieder haben lediglich

das Recht der Teilnahme an allen Veranstaltungen des "Vereines. —
Gruppenmitglieder treten unter Verzicht auf die vollen Begünstigungen

nur einer Fachgruppe gegen ermäßigten Jahresbeitrag bei und sind daher

nur berechtigt, den Sitzungen jener Fachgruppe beizuwohnen, der sie

angehören. Sie genießen Ermäßigung nur bei den Veranstaltungen ihrer

Fachgruppe.

Die Wahl des Obmannes und des Vereinsausschusses sowie die

Festsetzung der Mitgliedsbeiträge ist der Jahresversammlung vorbehalten.

Der Beitritt zu den Fachgruppen erfolgt durch Anmeldung bei

der betreffenden Gruppenleitung.

Die Fachgruppen wählen alljährlich im Laufe des Dezembers ihre

Ämterführer: mindestens Vorstand, Vorstandstellvertreter und Schriftführer.

Gruppenmitglieder haben nur aktives Wahlrecht.

Außerhalb von Graz gebildeten Ortsgruppen können keine Gruppen-

mitglieder beitreten. Die Vorstände der Ortsgruppen haben im Vereins-

ausschuß beratende, in Angelegenheiten ihrer Ortsgruppe beschließende

Stimme.

Der Vereinsausschuß besteht aus dem Obmann, den Vorständen

der einzelnen Fach- und Ortsgruppen und 10 frei gewählten ordentlichen

Mitgliedern. Der Vereinsausschuß hat das Recht, eine Zuwahl bis zu

5 Mitgliedern in den Ausschuß in einer Vereinsversammlung vorzuschlagen.

— Der Obmann und die gewählten Ausschußmitglieder sind nach einähriger

Amtsdauer wieder wählbar. — Der Vereinsausschuß wählt aus seiner Mitte

die Ämterführer: mindestens einen Obmann, Obmannstellvertreter, zwei

Schriftführer und einen Rechnungsführer. Diese bilden mit dem Obmann

die „engere Leitung", welche die laufenden Vereinsgeschäfte besorgt.

© Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark; download unter www.biologiezentrum.at



ZOBODAT - www.zobodat.at
Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Mitteilungen des naturwissenschaftlichen Vereins
für Steiermark

Jahr/Year: 1921

Band/Volume: 57A

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Nachrichten der Vereinsleitung. (Seiten XIV-XV) XIV-
XV

https://www.zobodat.at/publikation_series.php?id=226
https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=28605
https://www.zobodat.at/publikation_articles.php?id=99016

